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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.2004

Norm

StGB §34 Abs1 Z4

Rechtssatz

Die in diesem Milderungsgrund genannte Einwirkung eines Dritten setzt eine weitreichende psychische Beein4ussung,

die nach Art und Umständen auch einen maßgerechten Charakter zur Tat gedrängt haben könnte, voraus.
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Vgl; Beisatz: Der Akteninhalt bietet angesichts der Bereitwilligkeit des Angeklagten zur teilweise gemeinsamen

Tatbegehung als Beitrags- und Bestimmungstäter und teilweisen Unterstützung der Erstangeklagten bei der

Verwertung der betrügerisch erlangten Wertgegenstände keinerlei Anhaltspunkte für eine Tatbegehung unter

Einwirkung eines Dritten. (T1)
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